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1 Gebietscharakteristik 

Das FFH-Gebiet „Streuwiesen bei Werder“ (DE 3643-304) hat eine Größe von insgesamt ca. 73 ha und ist 

in drei Teilflächen aufgeteilt. Teilfläche 1 und 2 haben jeweils eine Größe von gut 12 ha und liegen in der 

Gemeinde Werder, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg (Abb. 1). Teilfläche 1 umfasst die Ufer-

wiesen am Großen Plessower See bei Werder (Havel), Teilfläche 2 die Glindower Torfwiesen südwestlich 

von Werder. Teilfläche 3 hat eine Größe von etwa 48 ha und liegt am Großen Zernsee in Potsdam und 

umfasst die Wiesen im Golmer Luch (Abb. 1). 

Geprägt ist das Gebiet durch die zahlreichen umliegenden Gewässer und den dadurch bedingten hohen 

Grundwassereinfluss sowie daraus resultierenden gelegentlichen Überschwemmungen der Uferbereiche 

mit einhergehendem Nährstoffeintrag. Auf den Flächen finden sich teilweise vermoorte, kalkreiche 

Grünlandstandorte, vielfach mit Pfeifengraswiesen. 

Eine Besonderheit des Gebietes stellen die natürlichen Binnensalzstellen am Ufer des Großen Plessower 

Sees (Teilfläche 1) und in den Torfwiesen Glindow (Teilfläche 2) dar. Durch den örtlichen Salzeinfluss im 

Grundwasser wird die Ausprägung von Salzwiesen innerhalb mehrerer Pfeifengraswiesen im FFH-Gebiet 

begünstigt. Teilfläche 3 zeichnet sich durch einen sehr großen Anteil an Brenndolden-Auenwiesen aus. 

 

 

Abb. 1: Lage der Teilflächen des FFH-Gebietes „Streuwiesen bei Werder“  

Teilfläche 3 
Wiesen im 

Golmer Luch Teilfläche 1 
Uferwiesen  

am Großen  

Plessower See 

Teilfläche 2 

Torfwiesen Glindow 
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2 Grundsätzliche Ziele und Maßnahmen auf Gebietsebene 

Grundsätzliches Ziel auf Gebietsebene ist die Erhaltung und Entwicklung der artenreichen Feuchtwiesen, 

insbesondere der Pfeifengraswiesen und Brenndolden-Auenwiesen mit einer Vielzahl von gefährdeten 

Pflanzenarten wie Sumpf-Blutauge (Comarum palustre), Fleischfarbenes Knabenkraut (Dactylorhiza 

incarnata), Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza majalis), Pracht-Nelke (Dianthus superbus), Sumpf-

Platterbse (Lathyrus palustris), Sumpf-Herzblatt (Parnassia palustris), Sumpf-Läusekraut (Pedicularis 

palustris), Brenndolden-Silge (Selinium dubium), Sumpf-Greiskraut (Senecio paludosus), Färberscharte 

(Serratula tinctoria subsp. tinctoria), Gewöhnlicher Teufelsabbiss (Succisa pratensis) sowie weiteren 

charakteristischen Arten des feuchten bis wechselfeuchten, artenreichen Grünlands. Auch die Habitate der 

Bauchigen und Schmalen Windelschnecke (Vertigo moulinsiana, V. angustior) im Offenland müssen 

gesichert und entwickelt werden. 

Auf den Teilflächen 1 (Uferwiesen Großer Plessower See) und 2 (Torfwiesen Glindow) finden sich 

natürliche Binnensalzstellen, für die das Land Brandenburg eine besondere Verantwortung trägt. Der 

Schutz des daraus resultierenden seltenen Biotop- und Lebensraumtyps (LRT 1340*) einschließlich 

typischer Pflanzenarten wie Erdbeerklee (Trifolium fragiferum) oder Strand-Dreizack (Triglochin maritima) 

ist von besonderer Bedeutung. 

Die Arten und Lebensraumtypen, die das FFH-Gebiet „Streuwiesen bei Werder“ prägen, sind von einem 

ausreichend hohen Grund- oder Stauwassereinfluss abhängig. Für den Erhalt und die Entwicklung der 

Arten und Lebensräume sind vor allem der Erhalt bzw. die Herstellung eines entsprechenden 

Wasserhaushalts erforderlich. Daher wird die Erstellung eines hydrologischen Gutachtens empfohlen, in 

dem auch mögliche Szenarien und Veränderungen durch den Klimawandel berücksichtigt werden und 

Möglichkeiten für eine Erhöhung des Wasserstands des Plessower Sees geprüft werden. Im Rahmen der 

Untersuchungen sind, ggf. zu bereits vorhandenen, weitere Grundwasserpegel zu setzen, um (mindestens) 

über den Zeitraum eines Jahres den Verlauf der Grundwasserstände in den Flächen zu erfassen. 

Zusätzlich sind Änderungen der Unterhaltung der Gräben auf den Flächen erforderlich, auch hier können 

Untersuchungen im Rahmen des hydrologischen Gutachtens, die Daten zur Wasserhaltung liefern, für die 

Umsetzung hilfreich sein. Die Gewässerunterhaltung muss eine speicherorientierte Bewirtschaftung sein.  

Eine Erhöhung des Wasserstands des Großen Plessower Sees (Teilfläche 1) ist für den Erhalt der 

Pfeifengraswiesen (LRT 6410), Salzwiesen im Binnenland (LRT 3140*) und der Habitate der Bauchigen 

und Schmalen Windelschnecke maßgeblich. Es gibt bereits Überlegungen, den Wasserstand zu 

stabilisieren, mit dem Vorschlag den Graben (DERW_DEBB585152_883, LFU 2021c) vom Großen 

Plessower See zum Glindower See zu verschließen. Aktuell ist ein neues Stauwerk eingebaut, die 

Stauhaltung erfolgt aber seit Jahren ohne Protokollierung. (YGG 2022) Der Graben diente in der 

Vergangenheit dem Notablauf in den tiefer gelegenen Glindower See bei Hochwasser, heute ist ein 

Durchfluss in beide Richtungen denkbar (UNB PM 2022). Es ist hier dringend erforderlich, Daten zu 

erheben, um zu erfahren, welche Funktion der Graben erfüllt. Aus naturschutzfachlicher Sicht wäre der 

Verschluss zu priorisieren, aber in jeden Fall ist der Stau funktionstüchtig zu erhalten, um ggf. die 

Wasserstände regulieren zu können. (s.a. Kap. 3.1, 3.2 und 4.11). Die Datenerhebung kann u.a. auch im 

Rahmen des hydrologischen Gutachtens erfolgen. Wichtig ist bei der Betrachtung des Wasserhaushalts, 

das gesamte Einzugsgebiet mit in die Untersuchungen einzubeziehen. So ist unter anderem auch der 

Graben (DERW_DEBB585176_888, LFU 2021c) im NSG und FFH-Gebiet „Krielower See“ für den 

Wasserhaushalt des Plessower Sees von Bedeutung, da der natürliche Wasserabfluss von der Glindower 

Platte zur Havel über den Plessower See weiter über/durch das NSG und FFH-Gebiet erfolgt (UNB PM 

2022). 

Für die Torfwiesen Glindow (Teilfläche 2) ist insbesondere für den südlichen Bereich, der als Habitat für 

die Bauchige Windelschnecke erfasst ist, der Wasserhaushalt über die Stauhaltung der Gräben zu 

regulieren. Über den Stau des westlich an den Wiesen verlaufenden Grabens ist ein Mindestwasserstand 

zu halten. Der vorhandene Bohlenstau im Torfgraben an der Gebietsgrenze liegt womöglich zu tief und 
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somit kann nicht ausreichend Wasser in den Wiesen zurückgehalten werden (YGG 2023). Daher wird 

vorgeschlagen, einen zusätzlichen Stau in die Wiesen zu setzen. Das Setzen eines Probestaus und zweier 

Pegel wurden im März 2023 in Auftrag gegeben (UNB PM 2023). Die Pegel sind regelmäßig zu 

kontrollieren, um die Wirkung des Staus zu überprüfen.  

Die Staubewirtschaftung in den Torfwiesen Glindow ist am Wasserdargebot auszurichten. Es ist eine 

möglichst kurze Stauabsenkung (max. ein Monat) anzustreben, welche das Austrocknungsrisiko für den 

Oberboden minimiert. Bereits in mittleren Niederschlagsjahren ist das Wasserdargebot zwischen Mai und 

September i.d.R. zu gering (LFU 2022e). Ein hoher Grundwasserstand dient auch der Vermeidung von 

CO²-Emissionen. Eine weitere Degradation des Moorbodens ist zu vermeiden Zur Stützung des 

Landeswasserhaushaltes ist eine Wasserstandsabsenkung von max. 4 dm unter Flur (mittlerer Grund-

wasserspiegel im Sommer) geboten (LFU 2022e). Zur Festlegung der Höhe eines Mindestwasserstands 

und zur Vorgehensweise der Staubewirtschaftung können auch Ergebnisse aus einem hydrologischen 

Gutachten mit einfließen (s.a. Kap. 4.1). 

Für die Wiesen im Golmer Luch (Teilfläche 3) kann eine Verbesserung des Wasserhaushalts erreicht 

werden, indem der Wasserstand in den Gräben höher gehalten wird. Dies betrifft insbesondere die Gräben 

Z 001 und Z 002 zwischen Deich und Wiesen. Die Staubewirtschaftung muss auch hier am 

Wasserdargebot und den Mindestanforderungen für den Erhalt des LRT 6440 ausgerichtet werden, das 

bedeutet eine möglichst kurze Stauabsenkung (max. ein Monat), welche das Austrocknungsrisiko für den 

Oberboden minimiert, danach ist zur Stützung des Landschaftswasserhaushaltes ein erneuter zügiger 

Einstau zu gewährleisten. Neben der Stauregulierung ist zu prüfen, ob eine Änderung des 

Schöpfwerksbetriebs, in Form einer veränderten Einstellung oder Anpassung, zielführend ist.   

Des Weiteren sollte untersucht werden, ob Niederschlagswasser aus den Wohngebieten ins Golmer Luch 

abgeleitet werden können. In diesem Zusammenhang ist die Rahmenplanung Golm, die der Stadt Potsdam 

vorliegt, zu erwähnen. Die Rahmenplanung behandelt bereits das Thema Ableitung von anfallenden 

Niederschlagswasser aus den neu zu erschließenden Baugebieten in Golm zur Wiedervernässung des 

Golmer Luch, um die Niedermoorflächen zu reaktivieren (UWB Potsdam 2023).  

Neben dem Ziel, eine möglichst hohe Wasserhaltung in den Wiesen zu erreichen, sind die Belange des 

Hochwasserschutzes und der Aufgabe der Abwasserbeseitigung bei der Staubewirtschaftung zu 

berücksichtigen.  

Die Erstellung eines hydrologischen Gutachtens ist für alle Teilflächen vorgeschlagen. Die Maßnahmen zur 

Wasserhaltung bzw. Stauregulierung sind im Hinblick auf die Gefährdung der Infrastruktur und 

Wohnbebauung zu beleuchten. Generell ist bei der Aufstellung der Maßnahmen, wie zum Beispiel 

Anhebung der Grabensohle oder Setzen von Stauen, zu prüfen, dass keine Verletzung des 

Vorsorgeprinzips entsteht  

Bei der Maßnahmenplanung sind auch für die berichtspflichtigen Gräben, das Maßnahmenprogramm zu 

berücksichtigen, welche auch den naturschutzfachlichen Erfordernissen einer Verbesserung des 

Gebietswasserhaushaltes dienen (s.a. WRRL-Steckbrife der Gräöen): 

 Verringerung Wasserentnahmen  

 Anpassung der Gewässerunterhaltung  

 Reduzierung Belastung durch Landentwässerung  

 

Um eine erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts und eine 

naturschutzorientierte Gewässerunterhaltung zu gewährleisten, sollten die verschiedenen Interessens-

vertreter gemeinsam die Maßnahmen und den Bedarf der Gewässerunterhaltung abstimmen.  

Weiterein sollten Hinweis-/Informationstafeln in den jeweiligen Teilfächen aufgestellt werden, die darauf 

hinweisen, dass ein naturschutzfachlich wertvolles und schützenswertes Gebiet betreten wird. Durch das 

Aufstellen von Hinweisschildern und/oder Informationstafeln können Besucher und Erholungssuchende 

über Lage bzw. Grenzen und Besonderheiten des FFH-Gebietes „Streuwiesen bei Werder“ informiert 

werden 
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In allen Teilflächen, insbesondere in den Teilflächen 2 und 3, konnte beobachtet werden, dass 

Gartenabfälle in den Flächen abgelagert werden. Dies hat einen Nährstoffeintrag zur Folge, durch den 

Lebensraumtypen und Habitate beeinträchtigt werden. Eine Ablagerung von Gartenabfällen ist zu 

unterlassen. Eine Aufklärung von Anwohnern kann hier ggf. über das Aufstellen von Informationstafeln mit 

erfolgen. 

 

Tab. 1: Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts 

Code Maßnahme ha Anzahl 

Flächen 

Flächen-ID 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Erhaltung des Zustandes 

M1* Erstellung von Gutachten/Konzepten: 

Erstellung eines hydrologischen Gutachtens 

- - Teilflächen 1 bis 3 

W105 Maßnahmen zur Erhöhung des Wasserstands  

von Gewässern* 
- - Teilfläche 1  

W106 Stauregulierung * - - Teilflächen 2 und 3 

W160 Schöpfwerksbetrieb einstellen oder anpassen 

(bei Anpassung Hochwasserschutzaufgaben beachten) 
- - Teilfläche 3 

E31 Aufstellen von Informationstafeln - - Teilflächen 1 bis 3 
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3 Ziele und Maßnahmen für Lebensraumtypen des Anhangs I der 

FFH-Richtlinie 

In der folgenden Tab. 2 sind alle zum Referenzzeitpunkt (Spalte Standarddatenbogen) und zum Zeitpunkt 

der Planerstellung (Spalte Kartierung) vorkommenden Lebensraumtypen dargestellt. Der Referenzzeit-

punkt ist der Zeitpunkt an dem das FFH-Gebiet für diesen Lebensraumtyp an die EU gemeldet wurde. 

Wurde diese Meldung nachträglich korrigiert (Korrektur wissenschaftlicher Fehler), ist der Zeitpunkt dieser 

Korrektur der Referenzzeitpunkt. 

Im Rahmen der BBK-Abnahme durch das LfU, kommt es zur Erstellung des konsolidierten Standard-

datenbogens. Er bildet die Basis (Referenzzeitpunkt) der Betrachtungen und ist als Meldebogen zu 

verstehen. 

Tab. 2: Übersicht der im FFH-Gebiet „Streuwiesen bei Werder“ vorkommenden Lebensraumtypen 

Code Bezeichnung des LRT Prio-

ritärer 

LRT 

Erhaltungs-

grad 

Referenz-

zeitpunkt 

2021 

ha 

Kartierung 

2021 

Beurteilung 

Repräsentativität 

2021 

ha Anzahl 

1340 Salzwiesen im Binnenland * A - - - - 

B 0,4 0,4 3 B 

C - - - - 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem 

Boden, torfigen und tonig-

schluffigen Böden (Molinion 

caeruleae) 

 A - - - - 

B 5,6 5,6 3 B 

C - - - - 

6440 Brenndolden-Auenwiesen  

(Cnidion dubii) 

 A - - - - 

B 16,7 16,7 1 B 

C - - - - 

 Summe 22,7 22,7 7  

Hinweise zur Tabelle: 

Erhaltungsgrad: A= hervorragend, B= gut, C = mittel bis schlecht 

Anzahl: Die Anzahl umfasst LRT, die als Fläche, Linie, Punkt oder Begleitbiotop kartiert wurden. 

Repräsentativität: A = hervorragende Repräsentativität, B = gute Repräsentativität, C = signifikante Repräsentativität,  

D = nichtsignifikante Präsenz (= nicht signifikanter LRT für das FFH-Gebiet) 

SDB*: Konsolidierter Datenbogen liegt vor. 

Die in Tab. 3 aufgeführten Lebensraumtypen sind für das FFH-Gebiet nicht signifikant und daher auch nicht 

Gegenstand von Erhaltungszielen. Für sie besteht keine Erhaltungs- und Wiederherstellungsverpflichtung. 

Tab. 3: Nicht-signifikante Lebensraumtypen im FFH-Gebiet „Streuwiesen bei Werder“ 

Code Bezeichnung des LRT Begründung 

3140 Oligo bis mesotrophe 

kalkhaltige Gewässer mit 

benthischer Vegetation aus 

Armleuchteralgen 

Der LRT kommt lediglich randlich im FFH-Gebiet vor, da die Röhrichte des Großen 

Plessower Sees sowie kleine Teile des Sees selbst in das FFH-Gebiet hineinragen 

(Fünf Flächen, insgesamt 2 ha). Der See und damit auch die ihm zugehörigen 

Röhrichte können als LRT 3140 eingestuft werden. Der LRT ist jedoch aufgrund 

seines geringen Flächenanteils nicht prägend und damit nicht maßgeblich für das 

FFH-Gebiet „Streuwiesen bei Werder“. 
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Die im FFH-Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie sind in Karte 2 

„Bestand und Bewertung der Lebensraumtypen des Anhangs I FFH-Richtlinie und weiterer wertgebender 

Biotope“ dargestellt. 

Die Bestandsaufnahme bzw. Aktualisierung der Bestandsdaten der Lebensraumtypen nach Anhang I der 

FFH-RL sowie weiterer wertgebender Biotope erfolgte von Ende Mai bis August 2021, zusätzlich erfolgte 

die Ergänzung der Ergebnisse von ROHNER 2016. 

Die Bewertung des Erhaltungsgrades der Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie erfolgte gemäß der 

Biotopkartierung Brandenburg (LUA 2004 & 2007a) sowie der Bewertungsschemata des LUGV (2014) bzw. 

LFU (2022a). Für die Bewertung wurden die Kriterien „Habitatstruktur“, „Arteninventar“ und „Beeinträch-

tigungen“ herangezogen. Aus den Bewertungen der einzelnen Kriterien wurde die Bewertung des 

Erhaltungsgrades aggregiert. 

3.1 Ziele und Maßnahmen für Salzwiesen im Binnenland (LRT 1340*) 

Der LRT 1340* „Salzwiesen im Binnenland“ ist ein signifikanter und für das FFH-Gebiet „Streuwiesen bei 

Werder“ maßgeblicher Lebensraumtyp. Da er stark von einer entsprechenden Pflege abhängig ist, werden 

Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen formuliert. 

 

Tab. 4: Ziele für Salzwiesen im Binnenland (LRT 1340*) im FFH-Gebiet „Streuwiesen bei Werder“ 

Erhaltungsgrad Referenzzeit-

punkt 1) 

2021/2022 

Fläche in ha 

aktueller 

Zustand 2021 

Fläche in ha 

angestrebte Ziele für den  

LRT 1340* bis [Jahr] 

Erhalt bzw.  

Wiederherstellung 

des Zustandes 

Erhaltungsziel für 

den LRT in ha 

Entwicklungsziel 

und ergänzendes 

Schutzziel in ha 

hervorragend (A) - - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung des 

Zustandes 

- - 

gut (B) 0,40 0,40 Erhalt des Zustandes 0,40 - 

Wiederherstellung des 

Zustandes 

- - 

mittel bis  

schlecht (C) 

- - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung des 

Zustandes 

- - 

Summe 0,00 0,40  0,40 0,00 

angestrebte LRT-Fläche in ha: 0,40 

1) Zeitpunkt der Meldung an die EU. Sofern der EU eine Korrektur wissenschaftlicher Fehler gemeldet wurde, ist der Zeitpunkt der Korrektur der 

Referenzzeitpunkt. 
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3.1.1 Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für Salzwiesen im Binnenland 

(LRT 1340*) 

Die drei Flächen des LRT 1340* wurden als Begleit-LRT in der Pfeifengraswiese am Plessower See 

(Teilfläche 1; ID NF21011-3643NW1003) mit einem Anteil von 0,2 ha sowie in den Torfwiesen Glindow 

(Teilfläche 2; ID NF21011-3643NW2001 und NF21011-3643NW2003) mit einem jeweiligen Anteil von 

0,1 ha erfasst. Sie weisen alle einen guten Erhaltungsgrad auf. 

Für den Erhalt der Salzwiesen im Binnenland ist neben dem Wasserhaushalt vor allem das Pflegeregime 

ausschlaggebend. Die Flächen sind durch eine einschürige, späte Mahd zu pflegen. Die Mahdtermine 

orientierten sich an der phänologischen Entwicklung der vorkommenden Arten, insbesondere an den 

charakteristischen Arten. 

Da der LRT 1340* ein Begleit-LRT ist, sind die Pflegemaßnahmen unter Berücksichtigung des Haupt-

biotops formuliert und sind mit diesen identisch. (s.a. Kap. 3.2). In Tab. 5 sind daher die Flächengrößen 

des Hauptbiotops angegeben. 

Die Pfeifengraswiesen am Plessower See (Teilfläche 1) wurden in den letzten Jahren durch eine jährliche 

Mahd im September gepflegt. Dieser späte Termin ist für den Begleit-LRT 1340* auf der Fläche mit ID 

3643NW1003 beizubehalten, damit das Fruchten der spätblühenden, charakteristischen Wiesenarten 

Arten wie Erdbeer-Klee oder Strand-Dreizack gewährleistet ist. 

In den Torfwiesen Glindow kommt der LRT 1340* als Begleit-LRT in der Pfeifengraswiese (ID 

3643NW2003_001 und 3643NW2003_002) sowie in der Feuchtwiese (ID 3643NW2001_001 und 

3643NW2001_002) vor. Für die Flächen ID 3643NW2003_001 und 3643NW2003_002 ist im Rahmen des 

Vertragsnaturschutzes der Mahdtermin frühestens ab 16. Juli festgelegt, um v.a. das Fruchten der 

Orchideen zu gewährleisten. Der Termin ist für alle Flächen beizubehalten bzw. einzuführen. 

Es ist bei der Mahd darauf zu achten, die ansässige Fauna durch die Pflegemaßnahmen möglichst wenig 

zu schädigen. Daher sollte eine Schnitthöhe von mindestens 10 cm eingehalten werden. Die Mahd sollte 

von innen nach außen bzw. von einer Seite her erfolgen, um Vögeln und Kleinsäugern eine Flucht zu 

ermöglichen. Das Mähgut ist nach einer kurzen Liegezeit von den Flächen abzutransportieren. Eine 

Düngung auf den Flächen ist weiterhin zu unterlassen. 

Einer Verbuschung der Fläche ist entgegenzuwirken, bei Bedarf sind Gehölze zu entfernen (s. Kap. 3.2.). 

Die Maßnahme „Maßnahmen zur Erhöhung des Wasserstands von Gewässern“ bezieht sich auf Erhöhung 

des Wasserstands des Großen Plessower Sees und dient somit der Stabilisierung des Wasserhaushalts 

der Flächen mit LRT 1340*. Die Maßnahme wird in Kap. 2 näher erläutert. 

Diese Maßnahmen dienen auch dem Erhalt und der Entwicklung der Habitate der Schmalen 

Windelschnecke (ID 3643NW2001_002 u. 3643NW2003_002). (s. Kap. 4.2) 

Da alle Flächen des LRT 1340*einen guten Erhaltungsgrad aufweisen, werden nur Erhaltungsmaßnahmen 

formuliert. Maßnahmennahmen zur Wiederherstellung sind nicht erforderlich. 
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Tab. 5: Erhaltungsmaßnahmen für LRT 1340* im FFH-Gebiet „Streuwiesen bei Werder“ 

Code Maßnahme ha Anzahl 

Flächen 

Flächen-ID 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Erhaltung des Zustandes 

O114 Mahd (einschürig),  

* späte Mahd im September 

0,6 1 3643NW1003 

O114 Mahd (einschürig),  

* frühestens ab 16. Juli, vorzugsweise Ende 

August/September 

4,3 3 3643NW2001_001, 

3643NW2001_002, 

3643NW2003_002 

O114 Mahd* 

*in auszuhagernden Teilbereichen zweischürig, 

 Mai/Juni und September, nach erfolgreicher  

 Aushagerung Übergang zu einschürig,  

 Mitte/Ende September 

1,4 1 3643NW2003_001 

 

O118 Beräumung des Mähgutes/kein Mulchen 5,3 5 3643NW1003, 

3643NW2001_001, 

3643NW2001_002, 

3643NW2003_001, 

3643NW2003_002 

O41 Keine Düngung 5,3 5 3643NW1003, 

3643NW2001_001, 

3643NW2001_002, 

3643NW2003_001, 

3643NW2003_002 

G23 Beseitigung des Gehölzbestandes 0,6 1 3643NW1003 

W105 

Maßnahmen zur Erhöhung des Wasserstands  

von Gewässern* 

0,6 1 3643NW1003 

 

3.1.2 Entwicklungsziele und Entwicklungsmaßnahmen für Salzwiesen im 

Binnenland (LRT 1340*) 

Für den LRT 1340* werden keine Entwicklungsziele und -maßnahmen formuliert. 

 

3.2 Ziele und Maßnahmen für Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, 

torfigen und tonig-schluffigen Böden (LRT 6410) 

Bei Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) 

handelt es sich um pflegeabhängige Lebensraumtypen. Für deren Erhalt bzw. Wiederherstellung ist eine 

extensive Pflege der Flächen, vorzugsweise durch eine späte Mahd im Spätsommer/Frühherbst, nötig. 
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Tab. 6: Ziele für Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (LRT 6410) im 

FFH-Gebiet Streuwiesen bei Werder 

Erhaltungsgrad Referenzzeit-

punkt 1) 

2021/2022 

Fläche in ha 

aktueller 

Zustand 2021 

Fläche in ha 

angestrebte Ziele für den  

LRT 6410 bis [Jahr] 

Erhalt bzw.  

Wiederherstellung 

des Zustandes 

Erhaltungsziel für 

den LRT in ha 

Entwicklungsziel 

und ergänzendes 

Schutzziel in ha 

hervorragend (A) - - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung des 

Zustandes 

- - 

gut (B) 5,60 5,60 Erhalt des Zustandes 5,60 - 

Wiederherstellung des 

Zustandes 

- - 

mittel bis  

schlecht (C) 

- - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung des 

Zustandes 

- - 

Summe 5,60 5,60  5,60 0,00 

angestrebte LRT-Fläche in ha: 5,60 

1) Zeitpunkt der Meldung an die EU. Sofern der EU eine Korrektur wissenschaftlicher Fehler gemeldet wurde, ist der Zeitpunkt der Korrektur der 

Referenzzeitpunkt. 

3.2.1 Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für Pfeifengraswiesen auf 

kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (LRT 6410) 

Alle drei Flächen (ID NF21011-3643NW1002, NF21011-3643NW1003, NF21011-3643NW2003), die als 

LRT 6410 erfasst wurden, weisen einen guten Erhaltungsgrad auf. Sie unterliegen bereits einer 

regelmäßigen Nutzung, die vertraglich geregelt ist. 

Die Pflege der Pfeifengraswiesen am Plessower See (Teilfläche 1) durch jährliche Mahd ist weiter 

durchzuführen. Auf den Flächen ID3643NW1002_001 und ID3643NW1002_002 sowie 3643NW1003 ist 

der späte Temin, Mahd im September beizubehalten, damit das Fruchten der spätblühenden, 

charakteristischen Wiesenarten gewährleistet ist, insbesondere auch für Arten des Begleit-LRT 1340* (s. 

Kap. 3.1). 

Die Nutzung der Pfeifengraswiese (ID 3643NW2003_001 und 3643NW2003_002) in den Torfwiesen 

Glindow (Teilfläche 2) ist bereits über Vertragsnaturschutz geregelt. Die Wiese wird jährlich gemäht, mit 

der Vorgabe, dass die Mahd erst ab 16. Juli durchgeführt werden darf, um u.a. das Fruchten der Orchideen 

zu gewährleisten. Die Mahd frühestens ab Mitte Juli ist in jedem Fall auch zukünftig einzuhalten. Nach der 

phänologischen Entwicklung der vorkommenden Arten der Pfeifengraswiesen, wie Gewöhnlicher 

Teufelsabbiss oder Gelbe Wiesenraute, wäre sogar ein noch späterer Termin im Spätsommer/Herbst 

vorzuziehen. 

Die Fläche ID 3643NW2003_001 weist dichtwüchsige, von Süßgräsern dominierte Teilbereiche auf, die 

überwiegend krautarm sind. Hier wird empfohlen, gerade wenn die Mahd spät angesetzt wird, ggf. in 

Teilbereichen eine zweischürige Mahd (Mai/Juni und September) durchzuführen, um die Flächen 

auszuhagern. Nach erfolgreicher Aushagerung kann wieder zu einer einschürigen Mahd übergegangen 

werden. 
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Es ist bei der Mahd darauf zu achten, die ansässige Fauna durch die Pflegemaßnahmen möglichst wenig 

zu schädigen. Daher sollte eine Schnitthöhe von mindestens 10 cm eingehalten werden. Die Mahd sollte 

von innen nach außen bzw. von einer Seite her erfolgen, um Vögeln und Kleinsäugern eine Flucht zu 

ermöglichen. Das Mähgut ist nach einer kurzen Liegezeit von den Flächen abzutransportieren. Von einer 

Düngung ist weiterhin abzusehen. Des Weiteren ist ein Eindringen des Japanischen Knöterichs, der sich 

entlang der Gräben ausbreitet, zu verhindern. 

Trotz Pflege in den letzten Jahren, konnte das Eindringen von Weiden auf die Flächen (TF1: 

ID3643NW1002_001 und ID3643NW1002_002) von der Seeseite beobachtet werden. Die Weiden sind bei 

Bedarf zurückzudrängen, einer Verbuschung ist entgegenzuwirken. Gehölze sind entsprechend zu 

entfernen. 

Die Maßnahme „Maßnahmen zur Erhöhung des Wasserstands von Gewässern“ bezieht sich auf Erhöhung 

des Wasserstands des Plessower Sees und somit für die Stabilisierung des Wasserhaushalts des 

LRT 6410. Die Maßnahme wird in Kap. 2 näher erläutert. 

Da alle Flächen des LRT 6410 einen guten Erhaltungsgrad aufweisen, werden nur Erhaltungsmaßnahmen 

formuliert. Maßnahmennahmen zur Wiederherstellung sind nicht erforderlich. 

Diese Maßnahmen dienen auch dem Erhalt und der Entwicklung der Habitate der Schmalen 

Windelschnecke (ID ID3643NW1002_002 u. 3643NW2003_002). (s. Kap. 4.2.1). 

Tab. 7: Erhaltungsmaßnahmen für LRT 6410 im FFH-Gebiet „Streuwiesen bei Werder“ 

Code Maßnahme ha Anzahl 

Flächen 

Flächen-ID 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Erhaltung des Zustandes 

O114 Mahd (einschürig)* 

*später Mahdtermin im September   

3,7 3 3643NW1002_001 

3643NW1002_002 

3643NW1003 

O114 Mahd (einschürig)* 

*frühestens ab 16. Juli, vorzugsweise Ende 

August/September  

1,0 1 3643NW2003_002 

O114 Mahd* 

*in auszuhagernden Teilbereichen zweischürig, 
Mai/Juni und September, nach erfolgreicher Aushage-
rung Übergang zu einschürig, Mitte/Ende September 

1,4 1 3643NW2003_001 

 

O118 Beräumung des Mähgutes/kein Mulchen 6,1 

inkl. Anteil 

Begleit-

LRT 1340* 

5 3643NW1002_001 

3643NW1002_002 

3643NW1003, 

3643NW2003_001 

3643NW2003_002 

O41 Keine Düngung  6,1 

inkl. Anteil 

Begleit-

LRT 1340* 

5 3643NW1002_001 

3643NW1002_002 

3643NW1003, 

3643NW2003_001 

3643NW2003_002 

G23 Beseitigung des Gehölzbestandes 3,7 3 3643NW1002_001 

3643NW1002_002 

3643NW1003, 

W105 Maßnahmen zur Erhöhung des Wasserstands von 

Gewässern (nur bei Bedarf sind Gehölze bei 

Ausbreitung zurückzudrängen) 

3,7 3 3643NW1002_001 

3643NW1002_002 

3643NW1003, 
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3.2.2 Entwicklungsziele und Entwicklungsmaßnahmen für Pfeifengraswiesen auf 

kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (LRT 6410) 

Für den LRT 6410 werden keine Entwicklungsziele und -maßnahmen formuliert. 

 

3.3 Ziele und Maßnahmen für Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) 

(LRT 6440) 

Bei Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) handelt es sich um pflegeabhängige Lebensraumtypen. Für 

deren Erhalt bzw. Wiederherstellung ist eine extensive Pflege der Flächen, vorzugsweise durch eine 

jährliche, ein- bis zweischürige Mahd je nach Artenzusammensetzung, nötig. 

 

Tab. 8: Ziele für Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) (LRT 6440) im FFH-Gebiet „Streuwiesen bei Werder“ 

Erhaltungsgrad Referenzzeit-

punkt 1) 

2021/2022 

Fläche in ha 

aktueller 

Zustand 2021 

Fläche in ha 

angestrebte Ziele für den  

LRT 6440 bis [Jahr] 

Erhalt bzw.  

Wiederherstellung 

des Zustandes 

Erhaltungsziel für 

den LRT in ha 

Entwicklungsziel 

und ergänzendes 

Schutzziel in ha 

hervorragend (A) - - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung des 

Zustandes 

- - 

gut (B) 16,70 16,70 Erhalt des Zustandes 16,70 - 

Wiederherstellung des 

Zustandes 

- - 

mittel bis  

schlecht (C) 

- - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung des 

Zustandes 

- - 

Summe 16,70 16,70  16,70 0,00 

angestrebte LRT-Fläche in ha: 16,70 

1) Zeitpunkt der Meldung an die EU. Sofern der EU eine Korrektur wissenschaftlicher Fehler gemeldet wurde, ist der Zeitpunkt der Korrektur der 

Referenzzeitpunkt. 

3.3.1 Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für Brenndolden-Auenwiesen 

(Cnidion dubii) (LRT 6440) 

Da es sich beim LRT 6440 um einen stark pflegeabhängigen Lebensraumtypen handelt, werden trotz des 

guten Erhaltungsgrades Maßnahmen formuliert. 

In der Regel ist eine einschürige, späte Mahd, Ende August/September ausreichend. Je nach 

Witterungsverhältnissen und Artenzusammensetzung könnte auch eine ein- bis zweischürige Mahd 

erfolgen, der erste Termin wäre dann im Juni anzusetzen. Eine zweischürige Mahd ist dann erforderlich, 

wenn Bereiche auszuhagern sind. Da die Fläche ID NF21011-3543SO3008 mit 16,7 ha sehr groß ist, sollte 
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sie nicht in einem Zug gemäht werden, sondern eine Mosaikmahd durchgeführt werden. Wichtig ist dabei, 

dass die Bereiche mit spätblühenden Arten, wie Gewöhnlicher Brenndolde (Selinum dubium) als LRT-

kennzeichnender Art, blühen und fruchten können. In jeden Fall sind alternierend Saumstreifen zu 

belassen. 

Es ist bei der Mahd darauf zu achten, die ansässige Fauna durch die Pflegemaßnahmen möglichst wenig 

zu schädigen. Daher sollte eine Schnitthöhe von mindestens 10 cm eingehalten werden. Die Mahd sollte 

von innen nach außen bzw. von einer Seite her erfolgen, um Vögeln und Kleinsäugern eine Flucht zu 

ermöglichen. Das Mähgut ist nach einer kurzen Liegezeit von den Flächen abzutransportieren. Die 

extensive Nutzung hat ohne Düngung zu erfolgen. 

Der Erhalt des LRT 6440 ist abhängig von einem hohen Grund- oder Stauwassereinfluss. Für die 

eingedeichten Wiesen im Golmer Luch kann eine Verbesserung des Wasserhaushalts erreicht werden, in 

dem der Wasserstand in den Gräben höher gehalten wird. Dies betrifft insbesondere die Gräben zwischen 

Deich und Wiesen. Neben der Stauregulierung ist auch hier zu prüfen, ob eine Änderung des 

Schöpfwerksbetriebs, in Form einer veränderten Einstellung oder Anpassung, zielführend ist. 

Zum Erhalt des LRT 6440 ist ein ausreichendes Wasserdargebot erforderlich. Die Staubewirtschaftung im 

Golmer Luch ist an den Mindestanforderungen für den Erhalt des LRT 6440 auszurichten. Deshalb ist eine 

möglichst kurze Stauabsenkung (max. ein Monat) anzustreben, welche das Austrocknungsrisiko für den 

Oberboden im FFH-Gebiet minimiert (siehe auch Kap. 3).  

Die Feldgehölze in den Wiesen, die teilwiese abgängig sind, sind wichtig für die Strukturvielfalt. Sie sind zu 

erhalten, das Totholz ist liegen zulassen.  

 

Tab. 9: Erhaltungsmaßnahmen für LRT 6440 im FFH-Gebiet „Streuwiesen bei Werder“ 

Code Maßnahme ha Anzahl 

Flächen 

Flächen-ID 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Erhaltung des Zustandes 

O114 Mahd 

*ein- bis zweischürig, je nach Witterungsverhältnissen  

und Artenzusammensetzung, zweischürig bei 

auszuhagernden Bereichen 

16,7 1 3543SO 3008 

O118 Beräumung des Mähgutes / kein Mulchen 16,7 1 3543SO 3008 

O41 Keine Düngung 16,7 1 3543SO 3008 

O20 Mosaikmahd 16,7 1 3543SO 3008 

W106 Stauregulierung * 16,7 1 3543SO 3008 

W160 Schöpfwerksbetrieb einstellen oder anpassen* 16,7 1 3543SO 3008 

 

3.3.2 Entwicklungsziele und Entwicklungsmaßnahmen Brenndolden-Auenwiesen 

(Cnidion dubii) (LRT 6440) 

Die drei Flächen (NF21011-3543SO3001, NF21011-3543SO3005 und NF21011-3543SO3010), die als 

Entwicklungsflächen zum LRT 6440 erfasst sind, sind durch Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in den 

LRT 6440 zu überführen. 
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Für die Entwicklung der drei Wiesen zum LRT 6440 werden die gleichen Maßnahmen formuliert wie für die 

LRT-Fläche NF21011-3543SO3008 (s. Kap. 3.3.1). 

Es ist davon auszugehen, dass die Entwicklungsflächen zunächst in Teilbereichen zweischürig gemäht 

werden müssen, um die Flächen auszuhagern und der Dominanz der Gräser entgegenzuwirken. 

Es ist zu prüfen, ob eine Mahdgutübertragung aus den artenreichen Flächen des LRT 6440 im Südteil der 

Wiesen sinnvoll ist, um die Entwicklung zum LRT 6440 zu fördern. 

Tab. 10: Entwicklungsmaßnahmen und ergänzende Schutzmaßnahmen für LRT 6440 im FFH-Gebiet „Streuwiesen 

bei Werder“ 

Code Maßnahme ha Anzahl 

Flächen 

Flächen-ID 

O114 Mahd 

*ein- bis zweischürig, je nach Witterungsverhältnissen  

und Artenzusammensetzung, zweischürig bei 

auszuhagernden Bereichen  

24,6 3 3543SO3001, 

3543SO3005, 

3543SO3010 

O118 Beräumung des Mähgutes/kein Mulchen 24,6 3 3543SO3001, 

3543SO3005, 

3543SO3010 

O41 Keine Düngung  24,6 3 3543SO3001, 

3543SO3005, 

3543SO3010 

O20 Mosaikmahd 24,6 3 3543SO3001, 

3543SO3005, 

3543SO3010 

W106 Stauregulierung * 24,6 3 3543SO3001, 

3543SO3005, 

3543SO3010 

W160 Schöpfwerksbetrieb einstellen oder anpassen* 24,6 3 3543SO3001, 

3543SO3005, 

3543SO3010 
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4 Ziele und Maßnahmen für Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

4.1 Ziele und Maßnahmen für die Bauchige Windelschnecke 

(Vertigo moulinsiana) 

Für die Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) sind zwei Habitate abgrenzt worden. Das Habitat 

Vertmoul611001 (bzw. Maßn.-Fläche 3643NW_MFP_001) liegt im Erlenbruchwald am Großen Plessower 

See (Teilfläche 1) und weist einen mittel bis schlechten Erhaltungsgrad (C) auf. Das Habitat 

Vertmoul611002 (bzw. Maßn.-Fläche 3643NW2002) findet sich im südlichen Bereich der Torfwiesen 

Glindow (Teilfläche 2), der Erhaltungsgrad wurde mit gut (B) bewertet. Der Erhalt bzw. Wiederherstellung 

der Habitate ist vor allem abhängig vom Wasserhaushalt und einer extensiven Nutzung der Flächen. 

 

Tab. 11: Ziele für Vorkommen der Bauchigen Windelschnecke im FFH-Gebiet „Streuwiesen bei Werder“ 

Erhaltungsgrad Referenzzeit-

punkt 1)  

2021/2022 

aktueller 

Zustand 

2022 

angestrebte Ziele für  

die Bauchige Windelschnecke bis [Jahr] 

Erhalt bzw.  

Wiederherstellung 

des Zustandes 

Erhaltungsziel Entwicklungsziel 

und ergänzendes 

Schutzziel 

hervorragend (A) - - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung des 

Zustandes 
- - 

gut (B) P: - 

H: 5,7 ha 

P: 28 

H: 5,7 ha 

Erhalt des Zustandes P: 28 

H: 5,7 ha 

 

Wiederherstellung des 

Zustandes 
- - 

mittel bis 

schlecht (C) 

P: - 

H: 3,1 ha 

P: ?? 

H: 3,1 ha 

Erhalt des Zustandes P: - 

H: 3,1 ha - 

- 

Wiederherstellung des 

Zustandes 
- - 

Summe - 

 

P: - 

H: 8,8 ha 

 P: - 

H: 8,8 ha 

- 

angestrebte Populationsgröße (P):  

angestrebte Habitatgröße (H): 

mind. - 

8,8 ha 

P: Populationsgröße (Anzahl) der betreffenden Art, H: Habitatgröße der Art in ha 

1) Angabe aus Standarddatenbogen zum Zeitpunkt der Meldung unter Berücksichtigung der Korrektur wissenschaftlicher Fehler der Meldung. 

2) Datenqualität gut. Die Individuen der Pflanzen wurden im Jahr 2020 gezählt  

3) geplante neue Anlage eines Habitates im Rahmen des LIFE-Projektes [Name des Projektes] 
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4.1.1 Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für die 

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 

Bei der Habitatfläche Vertmoul611001 bzw. 3643NW_MFP_001 handelt es sich um einen entlang des 

Ufers des Großen Plessower Sees (Teilfläche 1) verlaufenden Erlenbestand, dessen Seggenbestand 

aktuell wegen Wassermangel in eine Zerfallsphase übergeht. Die damit einhergehende Nährstoff-

freisetzung führt zu einem vermehrten Aufkommen von Hochstauden und Schleiergesellschaften, die die 

Großseggenbestände bedrängen, weswegen Lebensräume für die Bauchige Windelschnecke vielfach nur 

noch fragmentarisch vorhanden sind. Für die Entwicklung dieses Habitats ist die Gewährleistung eines 

oberflächennahen Grundwasserstandes auch im Sommer (existentiell) notwendig, dies ist nur über die 

Erhöhung des Wasserstands des Großen Plessower Sees zu erreichen. Eine Erhöhung des Wasserstands 

würde auch das Zurückdrängen der Hochstauden und Schleiergesellschaften bewirken und die 

Entwicklung von Seggenbeständen fördern. Daher ist auch für dieses Habitat die „Maßnahmen zur 

Erhöhung des Wasserstands von Gewässern“ formuliert. Die Maßnahme wird in Kap. 2 näher erläutert. 

Die Habitatfläche Vertmoul611002 bzw. 3643NW2002 im Bereich der Torfwiesen Glindow (Teilfläche 2) ist 

durch ein hochwüchsiges Schilfröhricht, das großflächig einen Großseggenunterstand in unterschiedlicher 

Dichte aufweist, charakterisiert. Für den Erhalt der Fläche ist die Wiederaufnahme einer Nutzung sinnvoll, 

um Seggenbestände zu fördern und einer kompletten Verschilfung entgegenzuwirken. Eine Mahd alle zwei 

bis drei Jahre ist hierfür ausreichend. Es ist eine Mosaikmahd durchzuführen. Flächen mit Schilfdominanz 

sind bevorzugt zu pflegen. Das Mähgut ist abzuräumen, eine Düngung zu unterlassen. Zur 

Wiederaufnahme der Nutzung ist zunächst eine Ersteinrichtung erforderlich, damit die Fläche mit leichter 

Technik befahrbar ist.  

Auf der Fläche ist eine zunehmende Verbuschung, insbesondere durch Weiden zu beobachten. Bei 

Fortschreitung der Verbuschung sollten die Gehölze entfernt werden. 

Wichtig ist auch in dieser Habitatfläche die Gewährleistung eines oberflächennahen Grundwasserstandes. 

Der Wasserhaushalt kann über die Stauhaltung der Gräben reguliert werden. Über den Stau des westlich 

an den Wiesen verlaufenden Grabens ist ein Mindestwasserstand zu halten, die Höhe ist festzulegen  

(s.a. Kap. 2). 

 

Tab. 12: Erhaltungsmaßnahmen für die Habitate der Art Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) im  

FFH-Gebiet „Streuwiesen bei Werder“ 

Code Maßnahme ha Anzahl 

Flächen 

Flächen-ID 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Erhaltung des Zustandes 

O114 Mahd 

*alle 2 bis 3 Jahre 

5,7 1 3643NW2002 

O118 Beräumung des Mähgutes/kein Mulchen 5,7 1 3643NW2002 

O41 Keine Düngung  5,7 1 3643NW2002 

O20 Mosaikmahd 5,7 1 3643NW2002 

G23 Beseitigung des Gehölzbestandes (nur bei Bedarf sind 

Gehölze bei Ausbreitung zurückzudrängen) 

5,7 1 3643NW2002 

W105 
Maßnahmen zur Erhöhung des Wasserstands  
von Gewässern* 

3,1 1 3643NW_MFP_001 

W106 Stauregulierung * 5,7 1 3643NW2002 
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4.1.2 Entwicklungsziele und Entwicklungsmaßnahmen für die 

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 

Für die Bauchige Windelschnecke werden keine Entwicklungsziele und Entwicklungsmaßnahmen formu-

liert. 

4.2 Ziele und Maßnahmen für die Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) 

Für die Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) sind drei Habitate abgrenzt worden. Das Habitat 

Vertangu611001 (bzw. Maßn.-Fläche 3643NW1002_002) liegt in der Pfeifengraswiese am Großen 

Plessower See (Teilfläche 1) und weist einen mittel bis schlechten Erhaltungsgrad (C) auf. Die beiden 

anderen Habitate befinden sich in den Torfwiesen Glindow (Teilfläche 2). Das Habitat Vertangu611002 

(bzw. Maßn.-Fläche 3643NW2001_002) liegt im Bereich der Feuchtwiese und Vertangu611003 (bzw. 

Maßn.-Fläche 3643NW2003_002) in einer Pfeifengraswiese. Der Erhaltungsgrad von Vertangu611002 ist 

als mittel bis schlecht (C), der von Vertangu611003 als gut (B) eingestuft. Der Erhalt bzw. die 

Wiederherstellung der Habitate ist vor allem abhängig vom Wasserhaushalt und einer extensiven Nutzung 

der Flächen. 

 

Tab. 13: Ziele für Vorkommen der Schmalen Windelschnecke im FFH-Gebiet „Streuwiesen bei Werder“ 

Erhaltungsgrad Referenzzeit-

punkt 1)  

2021/2022 

aktueller 

Zustand 

2022 

angestrebte Ziele für  

die Schmale Windelschnecke bis [Jahr] 

Erhalt bzw.  

Wiederherstellung 

des Zustandes 

Erhaltungsziel Entwicklungsziel 

und ergänzendes 

Schutzziel 

hervorragend (A) - - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung des 

Zustandes 
- - 

gut (B) P: - 

H: 1,0 ha 

P: - 

H: 1,0 ha 

Erhalt des Zustandes P: - 

H:1,0 ha 

- 

Wiederherstellung des 

Zustandes 
- - 

mittel bis 

schlecht (C) 

P: - 

H: 0,6 

P: - 

H: 0,6 

Erhalt des Zustandes P: - 

H: 0,6 

- 

Wiederherstellung des 

Zustandes 
- - 

Summe P: - 

H: 1,6 ha 

P: - 

H: 1,6 ha 

 P: - 

H: 1,6 ha 

- 

angestrebte Populationsgröße (P):  

angestrebte Habitatgröße (H): 

mind. - 

1,6 ha 

P: Populationsgröße (Anzahl) der betreffenden Art, H: Habitatgröße der Art in ha 

1) Angabe aus Standarddatenbogen zum Zeitpunkt der Meldung unter Berücksichtigung der Korrektur wissenschaftlicher Fehler der Meldung. 

2) Datenqualität gut. Die Individuen der Pflanzen wurden im Jahr 2020 gezählt  

3) geplante neue Anlage eines Habitates im Rahmen des LIFE-Projektes [Name des Projektes] 
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4.2.1 Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für die 

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) 

Die Habitatfläche Vertangu611001 bzw. 3643NW1002_002 ist auch als LRT 6410 erfasst. Daher sind die 

Maßnahmen identisch mit den für den LRT 6410 formulierten Maßnahmen (Kap 3.2). Die extensive 

Nutzung (Streunutzung) durch eine jährliche, späte Mahd im September wirkt sich positiv auf das Habitat 

der Schmalen Windelschnecke aus. Das Mähgut ist abzuräumen, auf Düngung ist zu verzichten. Einer 

Verbuschung ist entgegenzuwirken. Die Gewährleistung eines oberflächennahen Grundwasserstandes wie 

sie für die Pfeifengraswiesen am Großen Plessower See formuliert wurde, ist ebenfalls für die Schmale 

Windelschnecke notwendig. Daher wurde auch für das Habitat Vertangu611001 bzw. 3643NW1002_002 

die Erhöhung des Wasserstands des Großen Plessower Sees als Maßnahme aufgenommen  

Auch für die beiden Habitatflächen Vertangu611002 bzw. 3643NW2001_002 und Vertangu611003 bzw. 

3643NW2003_002, die flächengleich mit den LRT-Flächen sind, werden die für LRT 6410 und LRT 1340* 

formulierten Maßnahmen zur extensiven Nutzung übernommen. Für die Flächen wird eine jährliche Mahd 

mit Abtransport des Mähguts und dem Verzicht auf Düngung formuliert (Kap. 3.1 und 3.2). 

 

Tab. 14: Erhaltungsmaßnahmen für die Habitate der Art Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) im  

FFH-Gebiet „Streuwiesen bei Werder“ 

Code Maßnahme ha Anzahl 

Flächen 

Flächen-ID 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Erhaltung des Zustandes 

O114 Mahd (einschürig)* 

*später Mahdtermin im September  

0,1 1 3643NW1002_002 

O114 Mahd (einschürig)* 

*frühestens ab 16. Juli, vorzugsweise Ende 

August/September  

1,5 2 3643NW2001_002 

3643NW2003_002 

O118 Beräumung des Mähgutes/kein Mulchen 1,6 3 3643NW2001_002 

3643NW1002_002 

3643NW2003_002 

O41 Keine Düngung  1,6 3 3643NW1002_002 

3643NW2001_002 

3643NW2003_002 

G23 Beseitigung des Gehölzbestandes (nur bei Bedarf sind 

Gehölze bei Ausbreitung zurückzudrängen) 

0,1 1 3643NW1002_002, 

W105 Maßnahmen zur Erhöhung des Wasserstands von 

Gewässern* 

0,1 1 3643NW1002_002 

 

4.2.2 Entwicklungsziele und Entwicklungsmaßnahmen für die 

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) 

Für die Schmale Windelschnecke werden keine Entwicklungsziele und Entwicklungsmaßnahmen formu-

liert. 
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5 Bedeutung der im FFH-Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen 

und Arten für das europäische Netz Natura 2000 

Die Einschätzung der Bedeutung der im Gebiet vorkommenden LRT und Arten für das europäische Netz 

Natura 2000 basiert auf dem Nationalen Bericht gemäß Art. 17 FFH-RL (BFN 2019), die Daten wurden im 

Berichtszeitraum 2013 bis 2018 erhoben. 

Der LRT 3140 kommt nur als Begleit-LRT mit einem sehr geringen Flächenanteil vor und ist kein 

maßgeblicher LRT des FFH-Gebietes „Streuwiesen bei Werder“. Er wird daher hier nicht berücksichtigt. 

Der Erhaltungszustand aller im FFH-Gebiet „Streuwiesen bei Werder“ vorkommenden Lebensraumtypen 

wurde mit B (gut) bewertet. Für LRT 6440 wurden zudem Entwicklungsflächen ausgewiesen. 

Der Erhaltungszustand in der kontinentalen Region wird für die LRT  6410 und 6440 mit ungünstig-schlecht 

(U2) (deutschland- und europaweit) und für den LRT 1340 mit ungünstig-unzureichend (U1) bewertet. Für 

alle LRT besitzt Brandenburg eine besondere Verantwortung, insbesondere auch aufgrund des höchstens 

ungünstig-unzureichend bewerteten Flächenanteils auf nationaler wie europäischer Ebene. 

Das FFH-Gebiet „Streuwiesen bei Werder“ ist ein Schwerpunktraum für die Maßnahmenumsetzung für den 

LRT 6410 (Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion 

caeruleae)). Für alle LRT besteht in Brandenburg ein erhöhter Handlungsbedarf. 

Trotz der guten Bewertung des Erhaltungsgrades aller LRT auf Gebietsebene (Bewertung B), besteht 

aufgrund der hohen Bedeutung der LRT für das europäische Netz Natura 2000, des ungünstigen 

Erhaltungsgrades auf nationaler und europäischer Ebene sowie der ebenfalls ungünstigen Prognose für 

eine langfristige Entwicklung dringender Handlungsbedarf für Planung und Umsetzung erforderlicher 

Maßnahmen. 

 

Tab. 15: Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie im Netz Natura 2000 
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1340* 0,4 B X X - - U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 XX U1 U1 

6410 5,6 B X X X - U1 U2 U1 U2 U2 U1 U1 U2 U2 U2 

6440 16,7 B X X - 24,6 U1 U1 U2 U2 U2 U1 U1 U2 U2 U2 

Erhaltungsgrad im FFH-Gebiet: A: hervorragender Erhaltungsgrad, B: guter Erhaltungsgrad, C: durchschnittlicher oder eingeschränkter Erhaltungsgrad 

Bewertung in der kontinentalen Region: FV=günstig (favourable), U1=ungünstig-unzureichend (unfavourable-inadequate), U2=ungünstig-schlecht 

(unfavourable-bad), XX=unbekannt (unknown); Quelle: https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/ 

 

  

https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/
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Der Erhaltungsgrad der Habitate der Schmalen Windelschnecke auf Gebietsebene wird mit mittel bis 

schlecht (C) bewertet. Deutschland- und europaweit wird der Erhaltungszustand der Habitate der Art (sowie 

die langfristige Entwicklung) in der kontinentalen Region mit ungünstig-unzureichend eingeschätzt. 

Der Erhaltungsgrad der Habitate Bauchigen Windelschnecke wird mit B (gut) bewertet. Dies deckt sich mit 

der Bewertung des Erhaltungszustandes der Habitate auf nationaler und europäischer Ebene mit günstig 

(FV; Tab. 16). 

Für beide Arten trägt Brandenburg eine besondere Verantwortung und es besteht erhöhter Handlungs-

bedarf. Es besteht daher hoher Handlungsbedarf für die Planung und Umsetzung erforderlicher 

Maßnahmen im FFH-Gebiet „Streuwiesen bei Werder“. 

 

Tab. 16: Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie im Netz Natura 2000 
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Schmale 

Windelschnecke  

(Vertigo angustior) 

1,6 C X X -  FV FV U1 U1 U1 FV U1 U1 U1 U1 

Bauchige 

Windelschnecke 

(Vertigo 

moulinsiana) 

8,8 B X X - - FV FV FV FV FV FV FV FV FV FV 

Erhaltungsgrad im FFH-Gebiet: A: hervorragender Erhaltungsgrad, B: guter Erhaltungsgrad, C: durchschnittlicher oder eingeschränkter Erhaltungsgrad 

Bewertung in der kontinentalen Region: FV = günstig (favourable), U1 = ungünstig-unzureichend (unfavourable-inadequate), U2 = ungünstig-schlecht 

(unfavourable-bad), XX = unbekannt (unknown); Quelle: https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/ 

  

https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/
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6 Literaturverzeichnis, Datengrundlagen 

6.1 Rechtsgrundlagen 

Die FFH-Managementplanung im Land Brandenburg basiert auf folgenden rechtlichen Grundlagen in der 

jeweils geltenden Fassung: 

 18. ErhZV (2018): Achtzehnte Verordnung zur Festsetzung von Erhaltungszielen und 

Gebietsabgrenzungen für Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (18. Erhaltungsziel-

verordnung – 18. ErhZV) vom 26. März 2018 (GVBl.II/18, [Nr. 25]). 

 BARTSCHV (2005): Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten 

(Bundesartenschutzverordnung – BArtSchV) vom 16.02.2005 (BGBI. I S. 258, 896), zuletzt 

geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Jan. 2013 (BGBI. I S. 95). 

 BBGDSCHG (2004): Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land 

Brandenburg (Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz – BbgDSchG) 

vom 24. Mai 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.215). 

 BBGFISCHG (1993): Fischereigesetz für das Land Brandenburg (BbgFischG) vom 13. Mai 1993 

(GVBl.I/93, [Nr. 12], S.178), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Juli 2010 

(GVBl.I/10, [Nr. 28]). 

 BBGFISCHO (1997): Fischereiordnung des Landes Brandenburg (BbgFischO) vom 

14. November 1997 (GVBl.II/97, [Nr. 34], S.867), zuletzt geändert durch Verordnung vom 

10. September 2009 (GVBl.II/09, [Nr. 29], S.606). 

 BBGJAGDG (2003): Jagdgesetz für das Land Brandenburg (BbgJagdG) vom 9. Oktober 2003 

(GVBl.I/03, [Nr. 14], S.250), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 

(GVBl.I/14, [Nr. 33]). 

 BBGNATSCHAG (2013): Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 

(Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz – BbgNatSchAG) vom 21. Jan. 2013 

(GVBl. I/13, [Nr. 03]), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 25. Januar 

2016 (GVBl. I/16, [Nr. 5]). 

 BBGWG (2012): Brandenburgisches Wassergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

2. März 2012 (GVBl.I/12, [Nr. 20]), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. 

Dezember 2017 (GVBl.I/17, [Nr. 28]). 

 BJAGDG (1976): Bundesjagdgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 

1976 (BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert durch Artikel 291 der Verordnung vom 19. Juni 2020 

(BGBl. I S. 1328). 

 BNATSCHG (2009): Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 

(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 

durch Art. 1 G v. 20.7.2022 I 1362, 1436. 

 ELER (2013): VERORDNUNG (EU) Nr. 1305/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

UND DES RATES vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung 

durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 

(ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005. 

 FFH-RL (1992): Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie – FFH-RL) (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7-50), zuletzt geändert durch die Richtlinie 

2013/17/EU des Rates vom13. Mai 2013 (Abl. L 158, vom 10.06.2013, S193-229). 

 LWALDG (2004): Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004, zuletzt 

geändert am 30. April 2019 (GVBl. I Nr. 15 S. 1). 

https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_09_2004.pdf
http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/land_bb_bravors_01.a.111.de/GVBl_I_16_2004.pdf
http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/land_bb_bravors_01.a.111.de/GVBl_I_16_2004.pdf
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 NATSCHZUSTV (2013): Verordnung über die Zuständigkeit der Naturschutzbehörden 

(Naturschutzzuständigkeits-verordnung – NatSchZustV) vom 27. Mai 2013 (GVBl. II/13, 

[Nr. 43]). 

 NSG VO (2018): Verordnung über das Naturschutzgebiet „Dömnitz“ vom 26. März 2018 

(GVBl.II/18, [Nr. 24]). 

 Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ vom 

15. Dezember 2008 (GVBl.II/09, [Nr. 03], S.38), geändert durch Artikel 32 der Verordnung vom 

29. Januar 2014 (GVBl.II/14, [Nr. 05]). 

 VS-RL (2009): Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 

November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie) (ABl. L 

20 vom 26.1.2010, S. 7), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. 

Mai 2013 (ABl. L 158 vom 10.06.2013, S.193). 

 WHG (2009): Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I Seite 2585), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I Seite 1408). 

 WRRL (2000): Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft 

im Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie) (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1), 

zuletzt geändert durch Richtlinie 2014/101/EU der Kommission vom 30. Oktober 2014 (ABl. 

L 311 vom 31.10.2014, S. 32-35). 
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Glossar 

Erläuterungen zu Fachbegriffen aus dem Bereich Natura 2000 

Anhänge der FFH-Richtlinie 

Zur FFH-Richtlinie gehören folgende sechs Anhänge: 

a. Anhang I: Natürliche Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse, für deren 

Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen. 

b. Anhang II: Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichen Interesse, für deren Er-

haltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen. 

c. Anhang III: Kriterien zur Auswahl der Gebiete, die als Gebiete von gemeinschaftli-

cher Bedeutung bestimmt und als besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden könnten. 

d. Anhang IV: Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem 

Interesse. 

e. Anhang V: Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, deren Ent-

nahme aus der Natur und Nutzung Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein können. 

f. Anhang VI: Verbotene Methoden und Mittel des Fangs, der Tötung und Beförderung 

Arten von gemeinschaftlichem Interesse (Art. 1 g) FFH-Richtlinie) 

„Arten, die in dem in Artikel 2 bezeichneten Gebiet 

g. bedroht sind, außer denjenigen, deren natürliche Verbreitung sich nur auf Randzonen des 

vorgenannten Gebietes erstreckt und die weder bedroht noch im Gebiet der westlichen Pa-

läarktis potentiell bedroht sind, oder 

h. potentiell bedroht sind, d.h. deren baldiger Übergang in die Kategorie der bedrohten Arten 

als wahrscheinlich betrachtet wird, falls die ursächlichen Faktoren der Bedrohung fortdau-

ern, oder  

i. selten sind, d. h., deren Populationen klein und, wenn nicht unmittelbar, so doch mittelbar 

bedroht oder potentiell bedroht sind. Diese Arten kommen entweder in begrenzten geogra-

phischen Regionen oder in einem größeren Gebiet vereinzelt vor, oder 

j. endemisch sind und infolge der besonderen Merkmale ihres Habitats und/ oder der potenti-

ellen Auswirkungen ihrer Nutzung auf ihren Erhaltungszustand besondere Beachtung er-

fordern. 

Diese Arten sind in Anhang II und/ oder Anhang IV oder Anhang V aufgeführt bzw. können dort 

aufgeführt werden.“ 

Arten (prioritär) 

Siehe → prioritäre Arten 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kompensationsmaßnahmen) 

Maßnahmen i.S.d. § 15 Abs. 2 BNatSchG zum Ausgleich und Ersatz unvermeidbarer Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft.  
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Berichtspflicht (Art. 17 FFH-RL) 

„Bericht über die Durchführung der im Rahmen dieser Richtlinie durchgeführten Maßnahmen. Dieser 

Bericht enthält insbesondere Informationen über die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Erhaltungsmaß-

nahmen sowie die Bewertung der Auswirkungen dieser Maßnahmen auf den Erhaltungszustand der 

Lebensraumtypen des Anhangs I und der Arten des Anhangs II sowie die wichtigsten Ergebnisse der in 

Artikel 11 genannten Überwachung.“ Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet alle sechs Jahre einen Bericht zu 

erstellen. 

Besondere Schutzgebiete (Art. 1 l) FFH-RL) 

„Ein von den Mitgliedstaaten durch eine Rechts- oder Verwaltungsvorschrift und/oder eine vertragliche 

Vereinbarung als ein von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewiesenes Gebiet, in dem die Maßnahmen, 

die zur Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebens-

räume und/oder Populationen der Arten, für die das Gebiet bestimmt ist, erforderlich sind, durchgeführt 

werden.“  

Biogeographische Region 

Die biogeographischen Regionen der Europäischen Union werden im Rahmen des europäischen 

Naturschutzes zur Einordnung der Natura 2000-Gebiete verwendet. Sie bilden eine Basis zur Beurteilung 

der Schutzwürdigkeit eines Gebietes. Europa wurde in folgende biogeographische Regionen eingeteilt: 

k. Alpine Region 

l. Atlantische Region 

m. Schwarzmeerregion 

n. Boreale Region 

o. Kontinentale Region 

p. Makronesische Region 

q. Mediterrane Region 

r. Pannonische Region 

s. Steppenregion 

t. Anatolische Region 

u. Arktische Region 

Das Land Brandenburg gehört zur kontinentalen Region. 

Biotoptypen-/LRT-Kartierung (BBK) 

Kartierungsmethode zur Erfassung und Bewertung von Biotopen und Lebensraumtypen im Land 

Brandenburg. Siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/biotopschutz/biotopkartierung/. 

Entwicklungsmaßnahmen und ergänzende Schutzmaßnahmen 

Maßnahmen für Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie, die nicht zu 

Erhaltungsmaßnahmen zählen und zur Umsetzung von Entwicklungszielen und ergänzenden Schutzzielen 

dienen, bzw. Maßnahmen für weitere naturschutzfachlich besonders bedeutsame Arten. 

  

https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/biotopschutz/biotopkartierung/
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Entwicklungsziele und ergänzende Schutzziele 

Entwicklungsziele gehen hinsichtlich ihrer Qualität oder Quantität bezogen auf die maßgeblichen Bestand-

teile eines FFH-Gebietes über die Erhaltungsziele hinaus. Sie können sich entweder auf die gleichen 

Lebensraumtypen und Arten beziehen oder aber auf Lebensraumtypen und Arten mit sehr hohem 

Entwicklungspotential. Sie sind für die Umsetzung der rechtlichen Verpflichtung des Landes für die 

Wahrung und Herstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht erforderlich. Die ergänzenden 

Schutzziele beziehen sich auf weitere naturschutzfachlich besonders bedeutsame Arten. 

Erhaltungsgrad 

Zustand von Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie auf der Ebene von FFH-

Gebieten und/oder einzelner Vorkommen im Gebiet. 

Erhaltung/Erhaltungsmaßnahme (Art. 1 a) FFH-RL) 

„Erhaltung: alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die natürlichen Lebensräume und die Populationen 

wildlebender Tier- und Pflanzenarten in einem günstigen Erhaltungszustand im Sinne des Buchstaben e) 

oder i) zu erhalten oder diesen wiederherzustellen.“ Eine Erhaltungsmaßnahme für einen Lebensraumtyp 

des Anhangs I oder einer Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie in einem FFH-Gebiet kann auf den aktuellen 

Zustand einer konkreten Maßnahmenfläche bezogen die Erhaltung oder Veränderung des Zustandes 

dieser Fläche bedeuten. Das Wort „Erhaltung“ bezieht sich in diesem Zusammenhang auf den 

Erhaltungszustand des Lebensraumtyps und/oder der Art im gesamten FFH-Gebiet und nicht auf den 

Zustand der einzelnen Maßnahmenfläche. 

Erhaltungsziel (§ 7 (1) Punkt 9. BNatSchG) 

„Ziele, die im Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes eines 

natürlichen Lebensraumtyps von gemeinschaftlichem Interesse, einer im Anhang II der Richtlinie 

92/43/EWG oder in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG aufgeführten Art für ein 

Natura 2000-Gebiet festgelegt sind.“ 

Erhaltungszustand 

Zustand der Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie auf Ebene der 

Bundesländer, der Mitgliedsstaaten und der biogeographischen Regionen. 

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) 

Naturschutzrichtlinie der Europäischen Union (Richtlinie 92/43/EWG) zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. 

FFH-Gebiet 

Besondere Schutzgebiete gemäß FFH-Richtlinie. 

Gesetzlich geschützte Biotope 

Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung haben sind nach § 30 Bundesnaturschutz-

gesetz in Verbindung mit § 18 Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz gesetzlich geschützt.   

Liste der gesetzlich geschützten Biotope:   

https://lfu.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/btopkart.pdf  

Biotopschutzverordnung: https://bravors.brandenburg.de/de/verordnungen-212203 

https://lfu.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/btopkart.pdf
https://bravors.brandenburg.de/de/verordnungen-212203
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Günstiger Erhaltungszustand (§ 7 (1) Punkt 10. BNatSchG) 

Zustand im Sinne von Artikel 1 Buchstabe e und i der Richtlinie 92/43/EWG und von Artikel 2 Nummer 4 

der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über 

Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (ABI. L 143 vom 30.04.2004, S. 56), 

die zuletzt durch die Richtlinie 2009/31/EG (ABI. L 140 vom 5.6.2009, S. 114) geändert worden ist. 

Art. 1 Buchstabe e) 

„Der „Erhaltungszustand“ eines natürlichen Lebensraums wird als „günstig“ erachtet, wenn 

v. sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet einnimmt, 

beständig sind oder sich ausdehnen und 

w. die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezifischen Funktionen 

bestehen und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich weiterbestehen werden und 

x. der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten im Sinne des Buchstabens i) 

günstig ist.“ 

Art. 1 Buchstabe i) 

„Der Erhaltungszustand wird als „günstig“ betrachtet, wenn 

y. aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass diese Art 

ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie angehört, bildet und 

langfristig weiterhin bilden wird, und 

z. das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit ver-

mutlich abnehmen wird und 

aa. ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vorhanden 

sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu sichern.“ 

Habitat einer Art (Art. 1 f) FFH-RL) 

„Durch spezifische abiotische und biotische Faktoren bestimmter Lebensraum, in dem diese Art in einem 

der Stadien ihres Lebenskreislaufs vorkommt.“ 

Kohärenzsicherungsmaßnahmen 

Kohärenzsicherungsmaßnahmen sind im Rahmen der Zulassung eines Projektes nach § 34 Abs. 3 

BNatSchG festgelegte Maßnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs des Europäischen Netzes Natura 

2000. Über die getroffenen Maßnahmen müssen die Mitgliedstaaten die Europäische Kommission 

unterrichten. 

Kompensationsmaßnahmen 

Siehe → Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Lebensraumtyp/ Natürliche Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse (Art. 1 c) 
FFH-RL) 

„Diejenigen Lebensräume, die in dem in Artikel 2 erwähnten Gebiet 

bb. im Bereich ihres natürlichen Vorkommens vom Verschwinden bedroht sind 

oder 
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cc. infolge ihres Rückgangs oder aufgrund ihres an sich schon begrenzten Vorkommens ein 

geringes natürliches Verbreitungsgebiet haben 

oder 

dd. typische Merkmale einer oder mehrerer der folgenden fünf biogeographischen Regionen 

aufweisen: alpine, atlantische, kontinentale, makronesische und mediterrane.“ 

Dies Lebensraumtypen sind in Anhang I aufgeführt bzw. können dort aufgeführt werden. 

Lebensraumtyp-Entwicklungsfläche 

Fläche, die sich mit geringen Aufwand in einen Lebensraumtyp überführen lässt oder sich absehbar von 

selbst zu einem Lebensraumtyp entwickelt (offensichtliche Entwicklungsrichtung zu einem Lebens-

raumtyp). 

Leitbild 

Maximal erreichbare Erhaltungsgrad in Bezug auf die standörtlichen Gegebenheiten, die Einschätzung der 

bestehenden Gefährdungen und Beeinträchtigungen sowie des aktuellen Zustandes eines Lebensraum-

typs oder einer Art.  

Maßgebliche Bestandteile 

Zu den maßgeblichen Bestandteilen eines FFH Gebietes gehören: 

ee. die signifikant vorkommenden Lebensraumtypen nach Anhang I sowie die Artenvorkom-

men nach Anhang II der FFH-Richtlinie (einschließlich ihrer Habitate) 

ff. die lebensraumtypischen und besonders charakteristischen Arten der Lebensraumtypen, 

soweit sie für den „günstigen Erhaltungszustand“ maßgeblich sind 

gg. die für einen „günstigen Erhaltungszustand“ notwendigen Flächen sowie weitere biotische 

und abiotische Standortfaktoren, räumlich-funktionale Beziehungen und gebietsspezifische 

Strukturen bzw. Funktionen, soweit sie für die im Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen 

und Arten von Bedeutung sind. 

Maßgebliche Lebensraumtypen und Arten 

Im FFH-Gebiet signifikant vorkommende Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richt-

linie, für die anhand der Kriterien des Anhangs III der FFH-Richtlinie, das jeweilige Gebiet gemeldet/ 

ausgewiesen wurde.  

Nationale Naturlandschaften 

Zu den Nationalen Naturlandschaften (synonym für Großschutzgebiete verwendet) zählen im Land 

Brandenburg der Nationalpark Unteres Odertal, drei Biosphärenreservate und elf Naturparke. 

Natura 2000-Gebiete 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) und Europäische Vogelschutzgebiete. 

Prioritäre Arten (Art, 1 h) FFH-RL) 

„Die unter Buchstabe g) Ziffer i) genannten Arten, für deren Erhaltung der Gemeinschaft aufgrund ihrer 

natürlichen Ausdehnung im Verhältnis zu dem in Artikel 2 genannten Gebiet besondere Verantwortung 

zukommt; diese prioritären Arten sind in Anhang II mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.“ 
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Prioritäre Lebensraumtypen (Art. 1 d) FFH_RL) 

„Die in dem in Artikel 2 genannten Gebiet vom Verschwinden bedrohten natürlichen Lebensraumtypen, für 

deren Erhaltung der Gemeinschaft aufgrund der natürlichen Ausdehnung dieser Lebensraumtypen im 

Verhältnis zu dem in Artikel 2 genannten Gebiet besondere Verantwortung zukommt; diese prioritären 

natürlichen Lebensraumtypen sind im Anhang I mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.“ 

Referenzzeitpunkt 

Zeitpunkt der Meldung an die EU. Sofern der EU eine Korrektur wissenschaftlicher Fehler gemeldet wurde 

ist der Zeitpunkt der Korrektur der Referenzzeitpunkt. 

Nicht signifikante Lebensraumtypen und Arten 

Lebensraumtypen sind für ein FFH-Gebiet nicht signifikant, wenn nur Formen eines Lebensraumtyps nach 

Anhang I vorhanden sind, die von geringem Erhaltungswert sind. Arten sind für ein FFH-Gebiet nicht 

signifikant, wenn sie in einem FFH-Gebiet nur selten beobachtet werden (z.B. vereinzelte Zuwanderung). 

Im Standarddatenbogen sind nicht signifikante LRT bzw. Arten mit einem „D“ gekennzeichnet. Für LRT 

erfolgt diese Eintragung im Feld „Repräsentativität“ und für Arten im Feld „Population“. (siehe 

Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Juli 2011) 

Standarddatenbogen (SDB) 

Ein für die Meldung von Gebieten nach der FFH-Richtlinie und nach der Vogelschutzrichtlinie und für die 

Dokumentation für das Natura 2000-Netz zu verwendendes standardisiertes Formular. Struktur und Inhalte 

des Standarddatenbogens sind im Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Juli 2011 über den 

Datenbogen für die Übermittlung von Informationen zu Natura-2000-Gebieten erläutert. 

Verträglichkeitsprüfung 

Prüfung von Plänen oder Projekten, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung 

stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung 

mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten (s. Art. 6 (3) FFH-Richtlinie und §§ 34, 

36 BNatSchG). 

Vogelschutzgebiet (SPA-Gebiet) 

Nach Richtlinie 2009/147/EG als Schutzgebiet für Vogelarten des Anhangs I ausgewiesene Gebiete. 

(Engl.: Special Protection Area, SPA) 

Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) 

Richtlinie zum Schutz der wildlebenden Vogelarten und ihrer Lebensräume in der Europäischen Union 

(Richtlinie 2009/147/EG) 

Wiederherstellung (Art. 2 Abs. 2 FFH-RL) 

„Die aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen Erhaltungs-

zustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem 

Interesse zu bewahren oder wiederherzustellen.“ 

Die Wiederherstellung ist gemäß der FFH-Richtlinie Teil der Erhaltung und umfasst Maßnahmen der 

Wiederherstellung oder Renaturierung von Lebensraumtypen und Habitaten von Arten, einschließlich der 
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eventuellen Wiederansiedlung ausgestorbener Tier- und Pflanzenarten. Die Maßnahmen zielen dabei auf 

die Wiederherstellung bzw. Erreichung eines günstigen Erhaltungszustandes ab. 
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